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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 10 – Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 in seiner 6. Sit-
zung am 18. November 2021 beraten.

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 10. November 2021 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Do-
tationen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/1003, soweit sie den Einzel-
plan 10 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
10/1 bis 10/34 sind diesem Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Berichterstatter berichtet, das Volumen des Haushaltsentwurfs des Umwelt-
ministeriums belaufe sich auf 719 Millionen €. Durch Beschlüsse der Haushalts-
kommission und deren Umsetzung durch Änderungsanträge der Regierungs-
fraktionen erhöhe sich das Volumen auf rund 735 Millionen €. Wenn dabei be-
rücksichtigt werde, dass die regionalisierte November-Steuerschätzung erst am  
12. November vorgelegen habe und die Haushaltskommission nur wenige Ta-
ge vor dieser Finanzausschusssitzung ihre Beschlüsse gefasst habe, sei es eine 
enorme Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzministeriums, 
des Umweltministeriums und der Landtagsverwaltung gewesen, bereits jetzt alle 
Änderungsanträge, die daraus resultierten, schon heute beraten zu können. Dies 
sei nur durch Nachtschichten möglich geworden. Dafür dankt er allen daran be-
teiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter dem Beifall der Mitglieder des 
Finanzausschusses ausdrücklich.

Er fährt fort, mit diesen rund 735 Millionen € betrage der Anteil des Umwelt-
haushalts 1,3 % am Gesamthaushalt des Landes in Höhe von 55,7 Milliarden €. 
Trotz der gesellschaftlichen Aufgaben wie Klimaschutz, Reaktorsicherheit, bio-
logische Vielfalt und Hochwasserschutz sei das Umweltministerium damit nur 
das zweitkleinste Fachressort. Vergleiche man dieses Haushaltsvolumen mit dem 
des Haushaltsjahres 2012, zeige sich dennoch eine deutliche Steigerung. 2012 
habe sich der Etat nämlich auf 420 Millionen € belaufen. Diese Steigerung hänge 
beispielsweise mit dem Anstieg der Mittel für Klimaschutz sowie für Artenschutz 
und für biologische Vielfalt zusammen, bei letzterem von 30 Millionen € auf 100 
Millionen €, was mehr als einer Verdreifachung der Mittel entspreche. Die Land-
wirte als Empfänger der Mittel hätten an dieser Differenz erheblichen Anteil.

Im Gegensatz zu 2011 und 2016, als es nach den Landtagswahlen relevante Um-
strukturierungen im Geschäftsbereich des Umweltministeriums gegeben habe, sei 
dies 2021 nicht der Fall gewesen. Lediglich der Aufgabenbereich des bisherigen 
Referats „Bautechnik, Bauökologie“ sei an das neue Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen und damit in den Einzelplan 18 übergegangen.

Für Entnahmen aus den im Einzelplan 12 veranschlagten Rücklagen seien im Ein-
zelplan 10 einige neue Titelgruppen in den Kapiteln 1007 und 1009 eingerichtet 
worden.

Die Personalkosten betrügen im Umweltministerium etwa 157,8 Millionen € und 
entsprächen damit ca. 21 %. Der Personalkostenanteil am Gesamthaushalt des 
Landes liege demgegenüber bei über 40 %, wenn man die zu Personal umgewid-
meten Sachkosten einrechnen würde. Dies zeige, das Umweltministerium sei im 
Vergleich zu anderen Ressorts relativ wenig personalintensiv. Insgesamt würden 
unter Berücksichtigung von 22 neu beantragten Stellen 1 380 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Umweltministerium und in der Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg arbeiten. Auch dann, wenn man die Landschaftserhaltungsver-
bände, die über die Mittel des Einzelplans 10 mitfinanziert würden – als Sach-
kosten deklariert –, hineinrechnen würde, bliebe der Personalkostenanteil im Um-
welthaushalt unter 25 %.
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Bei den k.w.-Stellen sei die Situation so, dass von 79 Stellen im Haushalt 2021 
mit dem 1. Januar 2022 vier wegfallen würden. Zehn Stellen kämen neu hinzu. 
Diese kw-Stellen hätten manchmal die Eigenschaft, sich zeitlich etwas zu ver-
selbständigen. Er sei sich aber sicher, dass das Finanzministerium ein besonders 
genaues Auge auf alle Einzelpläne werfen werde, was das tatsächliche Beenden 
der kw-Stellen beträfe.

Die globalen Minderausgaben in Höhe von 5,4 Millionen € seien jetzt im Haus-
haltsentwurf umfassend und transparent dargestellt worden – das sei vorbildlich 
und leider nicht in allen Einzelplänen so. Dazu existiere auch eine Liste, die das 
Umweltministerium auf Anfrage sicherlich gern zur Verfügung stellen werde.

An dieser Stelle dankt der Berichterstatter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Umweltministeriums für stets gute Informationen im Zuge des Berichterstat-
tergesprächs wie auch auf kurzfristige Nachfragen.

Abschließend geht der Berichterstatter auf fünf Schwerpunkte des Einzelplans 10 
ein. Für den Naturschutz würden 2022 rund 100 Millionen € insgesamt eingeplant, 
inklusive von 6,8 Millionen € aufgrund von Änderungsanträgen. Damit sei der Na-
turschutz erstmals mit 13 % der größte Ausgabenbereich im Umwelthaushalt.

Das Wasserentnahmeentgelt sei in Höhe von 93,4 Millionen € veranschlagt. Die-
se Einnahme sei zweckgebunden für den Hochwasserschutz und den Gewässer-
schutz.

Die Haushaltsansätze für Gehälter und Versorgung stiegen weiter dynamisch an 
und beliefen sich jetzt bereits auf 59 Millionen €. Dieser Punkt verdiene im Übri-
gen in allen Einzelplänen einer genauen Betrachtung, weil es sich hier um struk-
turelle Ausgaben handle, die vermutlich noch bis 2035 in allen Ressorts ansteigen 
würden.

Der Bereich der kerntechnischen Überwachung sei mit 48,7 Millionen € etatisiert. 
Allerdings handle es sich hier im Wesentlichen um durchlaufende Mittel aufgrund 
von Verpflichtungen, an denen das Land nichts ändern könne und auch nicht wol-
le.

Für die in Karlsruhe ansässige Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, die 
die fachliche Kompetenz des Landes in allen Umweltfragen bündele, sei für 2022 
ein Ansatz in Höhe von 45,6 Millionen € vorgesehen. Dies sei eine Erhöhung der 
Mittel gegenüber 2021 um 1,7 Millionen €.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden 
bei jedem Aufruf nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der 
Vielzahl der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. 
Soweit also nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache ver-
merkt sind, ist der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die 
Beschlussfassung eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/1003, so-
weit diese den Einzelplan 10 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 1001

Ministerium

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/4 und 10/21 mit zur Beratung auf. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt, seine Fraktion stimme vielen 
Änderungsanträgen inhaltlich zu, weil es bei Umweltschutz, Artenschutz und Kli-
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maschutz unbestrittenermaßen große partei- und fraktionsübergreifende Schnitt-
mengen gebe. Weil aber im Bereich der Stellen aus Sicht der SPD oftmals über 
das Ziel hinausgeschossen werde, werde man sich dort bei der Abstimmung über 
Änderungsanträge eher der Stimme enthalten als ihnen zustimmen.

Bei den Änderungsanträgen seiner Fraktion würde er sich wünschen, wenn mit 
Blick auf den Umweltschutz das eine oder andere noch stärker berücksichtigt 
werden könnte. Dazu spricht er zunächst das Förderprogramm zur Errichtung 
netzdienlicher Fotovoltaikanlagen mit Batteriespeicher an, das so stark nachge-
fragt werde, dass die 2021 bereitgestellten Mittel innerhalb weniger Wochen ver-
braucht gewesen seien. Angesichts der großen Bedeutung der Speicherung von 
Solarenergie sowie der damit einhergehenden Stabilisierung des Netzes für die 
Energiewende und aufgrund der starken Nachfrage müsse das Programm daher 
mit einer deutlichen Mittelaufstockung fortgeführt werden. Hierzu schlage seine 
Fraktion vor, in einer zweiten Tranche 15 Millionen € zu mobilisieren.

Insbesondere für die Planung und Errichtung von kleinen Wärmenetzen sowie für 
den aufgrund des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes sowie des Klimaschutzgesetzes 
erforderlichen Beratungsbedarfs für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf 
Dächern von Privathäusern müssten Einrichtungen wie die Energieagenturen oder 
auch Stadtwerke gefördert werden, um die notwendigen Beratungsleistungen vor-
halten und anbieten zu können.

Zum Thema Naturschutz bzw. Artenschutz schlage die SPD-Fraktion einen Ent-
schädigungsfonds Biber vor. Mit der zunehmenden Ausbreitung des Bibers im 
Land wachse auch die Zahl der Schäden, die nicht immer durch ein gutes Biber-
management vermeidbar seien. Eine Entschädigungsleistung an Betroffene, meist 
Landwirtinnen und Landwirte, würde deutlich zur Erhöhung der Akzeptanz des 
Bibers im Naturraum beitragen können. Deshalb müsse hier ein Entschädigungs-
fonds ähnlich dem zu Schäden durch den Wolf geschaffen werden, um die Lage 
vor Ort zu befrieden.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP macht darauf aufmerksam, der Ein-
zelplan 10 sei in der Tat einer der kleineren Etats. Dies liege aber auch daran, 
dass einzelne Maßnahmen zur Verfolgung der politischen Ziele im Einzelplan 12 
– Allgemeine Finanzverwaltung – etatisiert seien. Dies treffe z. B. für die Klima-
schutzstiftung zu.

Den Stellenaufwuchs im Gesamthaushalt, der durch Änderungsanträge der Re-
gierungsfraktionen noch verstärkt werde, sehe seine Fraktion allerdings durchaus 
kritisch. Dies treffe auch für den Haushalt des Umweltministeriums zu. Nicht jede 
zusätzliche Stelle sei wirklich ein Gewinn im Sinne von Arbeitsbeschleunigung.

Einigen Änderungsanträgen der Regierungsfraktionen werde die FDP/DVP zu-
stimmen. Dies gelte beispielsweise dort, wo es um das Thema „Wasser und Bo-
den“ – hier spiele der Hochwasserschutz eine entscheidende Rolle – oder um die 
Ausweitung der Wasserstoff-Roadmap Baden-Württemberg gehe.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD stellt aus der Reihe der Änderungsanträge 
seiner Fraktion den Antrag auf Wiedereinstieg in die Kernkraftenergieforschung 
heraus. Nach Tschernobyl seien erstaunliche Fortschritte dabei gemacht worden, 
was die Sicherheit von Atomkraftwerken und auch Entwicklungen betreffe, die 
bei der Abfallproblematik darauf hindeuteten, dass in Zukunft wesentlich weniger 
atomarer Abfall entstehen werde. Vor diesem Hintergrund halte es seine Frak-
tion für sinnvoll, wieder in die Forschung/Weiterentwicklung auf dem Gebiet der 
Kernenergie als einst führende Forschungsnation in diesem Bereich einzusteigen, 
um dann, wenn Anlagen auf dem Markt seien, die keinen Müll mehr produzierten, 
als Industrienation mit dabei zu sein.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE erklärt, er verstehe den Verlauf der Dis-
kussion so, dass er jetzt ein paar grundsätzliche Ausführungen zu Änderungs-
anträgen machen werde, aber nachher zu den einzelnen Anträgen nichts mehr zu 
sagen brauche.
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Zum Antrag der AfD betreffend Forschung/Entwicklung auf dem Gebiet der 
Kernenergie mit dem Ziel, irgendwann als Industrienation wieder dabei zu sein, 
weise er nur darauf hin, was Atomkraft koste. Betrachte man dieses Thema ins-
gesamt, einschließlich Endlagerkosten und Abschreibungsmodalitäten, lande man 
ganz sicher in einem Bereich, der volkswirtschaftlich völlig untragbar sei. Dies 
einmal ganz abgesehen von den Nuklearkatastrophen in Tschernobyl und in Fu-
kushima und wissend, dass sich so etwas selbst in Industrienationen wie Japan 
ereignet habe.

Die kritische Haltung der FDP/DVP-Fraktion zum Stellenaufwuchs greife er nur 
einmal exemplarisch am Nationalparkzentrum auf. In der Betrachtung der Auf-
gaben eines Nationalparks als Kristallisationspunkt für regionale Wirtschafts-
förderung, für Tourismus und Verständnis für die Aufgaben eines Nationalparks 
auch im internationalen Kontext wisse man, dass es Personal brauche, um den 
Betrieb am Laufen zu halten und die Voraussetzungen für die Bewältigung des 
Besucherstroms zu schaffen. Ohne die dort jetzt vorgesehenen vier Stellen wäre 
das Besucherzentrum als zentrales Element eines sogar internationalen Marke-
tings überhaupt nicht umsetzbar. In solchen Fällen, für die das Besucherzentrum 
nur exemplarisch gemeint sei, sei es daher gerechtfertigt, einen Stellenaufwuchs 
vorzunehmen, wohl wissend, dass zusätzliches Personal strukturelle Ausgaben 
auslöse, die man sich in jedem Fall gut überlegen müsse. Das Gleiche gelte für 
Biosphärengebiete, wo der frühere FDP-Kollege Glück ganz sicher einem Stellen-
aufwuchs zugestimmt hätte.

Zum Biberfonds weise er zunächst darauf hin, dass es bei den Regierungsprä-
sidien und bei den Landratsämtern bereits Biberbeauftragte gebe und dass im 
Haushalt Mittel veranschlagt seien, um durch Biber verursachte Schäden durch 
Managementmaßnahmen auszu gleichen. Aber der Weg, über einen Biberfonds 
Entschädigungsregelungen zu treffen, führe irgendwann zu der Frage, für welche 
Arten dies sonst noch gelten solle – von Wildverbiss über Rabenvögel bis zu 
Insektenfraß. Aber in den Maßnahmen eines Bibermanagements liege man sicher-
lich ganz nah beieinander.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der AfD kommt auf den Änderungsantrag 
seiner Fraktion zur Förderung von Regenwassernutzungsanlagen zu sprechen. Er 
glaube, dass damit die Finanzen des Landes Baden-Württemberg eher entlastet als 
belastet würden. Denn jedes Jahr würden Zehntausende von Schwimmerventilen, 
die aus reinem Kunststoff seien, ausgewechselt. Dies könne durch die Rückhal-
tung und Nutzung von Niederschlagswasser vermieden werden. Dazu komme, 
dass Waschmaschinen wesentlich länger in Betreib bleiben könnten, dass Wasch-
mittel und Weichspüler eingespart würden, wodurch wiederum das Aufkommen 
an Elektromüll reduziert, der Einsatz von Chemikalien minimiert und demzufol-
ge Klärwerke entlastet würden. Schließlich könnten als weiterer positiver Effekt 
eventuell eintretende Flutschäden vermieden werden.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU bewertet es als interessant, wie der Be-
richterstatter sowohl im Gesamtvolumen als auch hinsichtlich des Stellenauf-
wuchses den Haushalt des Umweltministeriums ins Verhältnis zum Gesamthaus-
halt gesetzt habe. Dies befreie den Gesetzgeber aber nicht davon, jede einzelne 
Ausgabe auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Er unterstreicht, dass dies auch 
geschehen sei.

Weiter führt er aus, die CDU bewerte das Förderprogramm zur Errichtung netz-
dienlicher Fotovoltaikanlagen mit Batteriespeicher ebenfalls sehr positiv. Dass 
die 2021 dafür bereitgestellten Mittel sehr schnell verbraucht gewesen seien, zei-
ge aber auch, wie wenig lange eine zweite Tranche ausreichen würde. Die Nach-
frage sei eben extrem hoch. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, in-
wieweit dann noch ein Markt unterstützt werden müsse, der offensichtlich ohne 
viel Förderung funktioniere. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, das Geld 
besser in andere Projekte zu stecken.

Mit der Ablehnung des Änderungsantrags zum Biberfonds wolle seine Fraktion 
nicht zum Ausdruck bringen, dass der in diesem Zusammenhang zu konstatie-
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rende Sachverhalt nicht entschädigungswürdig sei. Dabei handle es sich um eine 
„astreine“ Enteignung sowohl von Waldbesitzern wie von Landwirten. Selbstver-
ständlich müssten dort Entschädigungslösungen gefunden werden. Aber der Bi-
berfonds analog zum Wolfsfonds funktioniere nicht. Für das gerissene Schaf wer-
de der Landwirt entschädigt, aber die Schafweide könne er weiter bewirtschaften. 
Im Falle des Bibers falle eine Fläche dauerhaft weg. Insofern stelle sich dort die 
Frage, was dann aus dem Fonds bezahlt werden solle. An dieser Stelle gebe es 
zudem zum einen die Möglichkeit, dass der Naturschutz diese Flächen erwerbe, 
und zum anderen könne dies über das Ökokonto gelöst werden. Nur so mache die 
Entschädigung auch Sinn.

Zum Änderungsantrag der AfD-Fraktion betreffend Vergrößerung der Biosphä-
rengebiete weist er darauf hin, dass ein Biosphärengebiet nicht dadurch wachse, 
dass das Land Flächen kaufe, sondern dadurch, dass die Gemeinde vor Ort dem 
Biosphärengebiet beitrete. Damit werde die Fläche quasi automatisch Teil des 
Biosphärengebiets. Dies habe das Land weder zu beeinflussen noch zu bezahlen.

Das, was zur Nutzung von Niederschlagswasser gesagt worden sei, sei zu unter-
streichen. Die dazu vorgetragenen Aspekte müsse man sich in der Tat noch ein-
mal genauer anschauen. Der Einsatz von Niederschlagswasser als kalkfreie Be-
wässerungsmethode sei zu Recht auch ein Wachstumsmarkt.

Zum Stellenaufwuchs argumentiert er, wenn der Gesetzgeber Gesetze formuliere 
und dadurch einen politischen Willen zum Ausdruck bringe, dann müsse er auch 
für das Personal Sorge tragen, das diese Gesetze letztlich ausführe und deren Ein-
haltung am Ende auch kontrolliere. Geschehe dies nämlich nicht, bekomme der 
Staat langfristig ein Legitimationsproblem.

Änderungsantrag 10/4 insgesamt mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/21 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1001 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1002

Allgemeine Bewilligungen

Änderungsantrag 10/22 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsanträge 10/8 bis 10/10 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1002 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Kapitel 1005

Wasser und Boden

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/23 und 10/18 mit zur Beratung auf. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP äußert zum Änderungsantrag 10/23, 
dass seine Fraktion ein Messkampagnenprojekt zu Treibhausgasemissionen aus 
Kläranlagen unterstütze. Es stelle sich aber die Frage, was mit den dort veran-
schlagten 200 000 € geschehen solle, wie das Projekt aussehen solle und wel-
che Handlungsschritte aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen dann abgeleitet 
werden sollten.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE erläutert, Ziel der Messungen sei es, ein 
belastbares und differenziertes Bild zu bekommen, mit welchen Treibhausgas-
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emissionen bei der Abwasserbehandlung tatsächlich zu rechnen sei. Das Ergebnis 
werde dann gegebenenfalls weitere Forschungsvorhaben oder Umsetzungsmaß-
nahmen auslösen. Die 200 000 € seien eine Größenordnung, von der man anneh-
me, dass damit die ersten Messungen, Validierungen und Bewertungen durchge-
führt werden könnten.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP möchte wissen, wie viele 
Kläranlagen mit dem Ansatz von 200 000 € untersucht werden sollten.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE antwortet, die Antragsteller hätten in ih-
ren Vorbesprechungen nicht definiert, dass die Messungen an einer bestimmten 
Anzahl von Kläranlagen erfolgen müssten. Dies werde sich erst im Verlauf des 
Verfahrens ergeben, wenn klar sei, welche Kosten pro Kläranlage anfielen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD macht darauf aufmerksam, dass solche 
Messungen in einer Kläranlage über das gesamte Jahr hinweg stattfinden müssten, 
weil jahreszeitlich bedingte Schwankungen zu berücksichtigen seien. Ebenso be-
nötige man für die Messungen eine genügend große Anzahl von Kläranlagen, um 
eine statistische Größenordnung gewinnen zu können, die spätere Entscheidungen 
absichere. Die veranschlagten 200 000 € reichten für aussagekräftige Ergebnisse 
sicherlich nicht aus.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE erwidert, mit dem Projekt solle erst ein-
mal abgeschätzt werden, inwieweit Treibhausgasemissionen bei Kläranlagen von 
Relevanz seien. Sollte sich dies entsprechend herausstellen, werde dem sicherlich 
mit einem höheren Betrag Rechnung getragen werden müssen.

Änderungsantrag 10/23 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 10/18 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1005 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Kapitel 1006 einstimmig genehmigt.

Kapitel 1007

Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP erklärt, dass die FDP/DVP-Fraktion 
die Änderungsanträge 10/24 und 10/25 unterstütze, jedoch den Änderungsantrag 
10/26 ablehne, weil sie den Klima-Sachverständigenrat für keine geeignete Insti-
tution halte.

Änderungsanträge 10/24, 10/25 (insgesamt) und 10/26 (insgesamt) 
jeweils mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1007 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1008

Naturschutz und Landschaftspflege

Änderungsantrag 10/5 insgesamt mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/27 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 10/11 insgesamt mehrheitlich abgelehnt.
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Änderungsantrag 10/1 mehrheitlich abgelehnt. Änderungsantrag 
10/28 mehrheitlich angenommen. 

Änderungsanträge 10/29 und 10/30 (insgesamt) jeweils mehrheit-
lich angenommen.

Änderungsantrag 10/19 mehrheitlich abgelehnt. 

Änderungsantrag 10/12 mehrheitlich abgelehnt. Änderungsantrag 
10/31 einstimmig angenommen.

Kapitel 1008 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1009

Energiewirtschaft

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/13 bis 10/15, 10/2, 10/33, 10/32, 
10/16 und 10/3 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP spricht den Änderungsantrag 10/33 
an und möchte wissen, wozu das Dialogforum zwischen Handwerk und Energie-
versorgern führen solle.

Zum Änderungsantrag 10/2 erklärt er, dazu werde sich die FDP/DVP-Fraktion 
der Stimme enthalten, weil sie die Erhöhung des Ansatzes um 5 Millionen € in 
Zweifel ziehe. Den Änderungsantrag 10/3 lehne seine Fraktion ab, weil der darin 
vorgesehene Betrag von 15 Millionen € in dieser Höhe nicht unterstützt werden 
könne.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU erläutert, das Dialogforum zwischen 
Handwerk und Energieversorgern sei ein Projekt, das vom Energiehandwerk an-
geregt worden sei. Damit solle beim Ausbau erneuerbarer Energien ein systemati-
scher Dialog zwischen den Kreishandwerkerschaften und den Energieversorgern 
vor Ort initiiert werden. Sollte dies gut laufen, könne auch über eine Institutiona-
lisierung nachgedacht werden.

Änderungsanträge 10/13 bis 10/15 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/2 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsanträge 10/33 und 10/32 jeweils mehrheitlich angenom-
men.

Änderungsanträge 10/16 und 10/3 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1009 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1010

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Änderungsantrag 10/34 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 10/6 insgesamt mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1010 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.
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Kapitel 1011

Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Änderungsantrag 10/20 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1011 einstimmig genehmigt.

Kapitel 1012

Nationalpark Schwarzwald

Änderungsanträge 10/17 (insgesamt) und 10/7 (insgesamt) jeweils 
mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1012 mehrheitlich genehmigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 10 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 veranschlagt seien.

6.12.2021

Dr. Markus Rösler



20

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



21

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



22

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



23

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



24

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



25

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



26

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



27

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



28

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



29

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



30

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



31

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



32

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



33

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



34

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



35

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



36

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



37

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



38

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



39

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



40

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



41

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



42

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



43

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



44

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



45

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



46

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



47

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



48

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



49

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



50

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



51

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



52

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



53

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



54

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



55

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



56

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



57

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



58

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



59

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



60

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



61

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



62

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



63

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



64

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



65

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



66

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



67

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



68

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



69

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110



70

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1110


	Lesezeichen strukturieren

